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Fachbereich:   Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Schulen und Kultur Herzlake, 08.02.2019 
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Vorlage Nr.: 2019/1295 

 
Vorlage Herzlake 

 
Nachfolgender Beratungsgegenstand ist in folgenden Gremien der Gemeinde Herzlake zu 
behandeln: 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Verwaltungsausschuss Herzlake 19.02.2019 nicht öffentlich 
Gemeinderat Herzlake 06.03.2019 öffentlich 

  
 

Kurzbeschreibung TOP: 

Bestimmung des Gemeindedirektors 
 
Sachverhalt: 
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Gemeinde Herzlake am 16.11.2016 wurde 
festgelegt, dass der Bürgermeister die Verwaltungsfunktion nicht wahrnimmt. Ein Beschluss 
nach § 106 Abs. 1 Satz 1 NKomVG gilt für die Dauer der Wahlperiode. 
Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus hat auf das sog. erste Zugriffsrecht für die Dauer 
der gesamten Wahlperiode 2016 bis 2021 verzichtet. 
 
Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 NKomVG bestimmt der Rat, dass die übrigen Aufgaben von einem 
Ratsmitglied, dem Allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeistes oder einem 
anderen Mitglied des Leitungspersonals der Samtgemeinde übertragen werden. 
 
 
 
 
     
Beschlussvorschlag: 
 
. 
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